
Diagnosestellung einer SARS-CoV-2-Infektion

Ist ein ambulantes Management möglich? 
siehe www.rki.de/covid-19-ambulant 
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COVID-19: Entlassungskriterien aus der Isolierung
Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte

Nein Ja

Bei schwerem COVID-19-
Verlauf 

(Hospitalisierungsgrund = 
COVID-19)

Bei asymptomatischem 
COVID-19-Verlauf

Bei leichtem COVID-19-Verlauf 

Isolierung im häuslichen Umfeld, 
Pflegeeinrichtung o. ä.Isolierung im Krankenhaus

Entisolierung

Mind. 48 Stunden Symptomfreiheit 
PLUS

siehe „Wichtige Hinweise“

 Mind. 48 Stunden Symptomfreiheit 

PLUS

siehe „Wichtige Hinweise“

Frühestens 10 Tage nach 
Erstnachweis des Erregers 

Wichtige Hinweise

 Symptomfreiheit: Nachhaltige Besserung der zuvor bestehenden 
COVID-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurteilung.
 Negative PCR Untersuchung: Basierend mindestens auf zwei 
zeitgleich durchgeführten Abstrichen: einem oropharyngealen 
und einem nasopharyngealen Abstrich. Eine einzelne PCR-
Untersuchung ist ausreichend nach Überführung beider Ab-
strichtupfer in dasselbe Transportmedium oder Abnahme 
beider Abstriche mit demselben Abstrichtupfer (zunächst 
oropharyngeal, dann nasopharyngeal).
Ein Ct-Wert von > 30 geht nach bisherigen Erfahrungen 
mit einem Verlust der Anzüchtbarkeit einher (Achtung: 
Abhängig-keit von Abstrichqualität und Testdetails, siehe 
www.rki.de/covid-19-diagnostik).
 Dauer der Infektiosität: Eine verlängerte Ausscheidungsphase 
von vermehrungsfähigem Virus kann bestehen bei Patienten 
mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten oder unter 
immunsupprimierender Therapie. Hier muss eine Einzelfall-
beurteilung erfolgen, ggf. mit Hilfe einer Virusanzucht. 
 Weiterhin können schwere Erkrankungsverläufe mit einer länger 
andauernden Virusausscheidung einhergehen.

- Anschlussisolierung: Bei Erreichen einer Entlassungs-/Verle-
gungsfähigkeit aus dem Krankenhaus vor Entisolierung kann
individuell eine Anschlussisolierung vorgenommen werden im
häuslichen Umfeld bzw. einer geeigneten Einrichtung.
- Medizinisches Personal: Bei Erfüllung der oben genannten
Kriterien kann das Tätigkeitsverbot mit der Beendigung der
Isolierung  aufgehoben werden. Auch hier sind besondere
Personengruppen wie Immunsupprimierte gesondert zu
beachten.
-Asymptomatische Infizierte: In Niedrigprävalenz-Situationen wie
beispielsweise bei ungerichtetem Aufnahme-Screening in
Krankenhäusern, kann bei Bedarf vor Ablauf der 10 Tage
entisoliert werden bei Vorliegen von negativen PCR-
Untersuchungen entnommen an zwei Tagen von je zwei
Abstrichorten.

-  Im Einzelfall kann in enger Absprache zwischen Klinik, Labor
und Gesundheitsamt von diesen Kriterien abgewichen werden,
insbesondere bei Beteiligung von Personen, die den Risiko-
gruppen zugerechnet werden (z. B. Immunsupprimierte, ältere
Menschen, chronisch Erkrankte).

-Länderspezifische Regelungen können abweichen und sind zu
beachten.

 Frühestens 10 Tage seit Symptombeginn 
 Frühestens 10 Tage seit Symptombeginn 

 Negative PCR Untersuchung von  2 
Abstrichorten 

PLUS

Bei leichtem COVID-19-Verlauf 
(Hospitalisierungsgrund ≠ 

COVID-19) 

siehe „Wichtige Hinweise“

 Mind. 48 Stunden 
Symptomfreiheit 

PLUS
 Frühestens 10 Tage 

seit Symptombeginn 

siehe „Wichtige Hinweise“
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Zu ergänzender Text unter www.rki.de/covid-19-diagnostik:"Die Angabe des CT Wertes 30 bezieht sich auf das RKI-Protokoll zum Nachweis von SARS-CoV-2 RNA. Abstrichtupfer werden je nach Produkt in 1 mL Flüssigkeit (Medium, PBS) resuspendiert, davon 140 uL mit QIAamp Viral RNA Mini Kit extrahiert und die RNA in 60 uL eluiert. Davon werden 5 uL in die PCR eingesetzt. Die PCR basiert auf der E-Gen PCR (Corman et al) mit dem AgPath one-step RT-PCR Kit und 60°C Annealing Temperatur. Ein CT Wert von 30 entspricht dann 250 RNA Kopien."




